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(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene
Rechtsakte)

BESCHLUSS DES RATES

vom 26. April 1999

zur Verlängerung des Gemeinsamen Standpunkts 96/635/GASP betreffend
Birma/Myanmar

(1999/289/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel J.2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Geltungsdauer des vom Rat aufgrund von Artikel J.2 des Vertrags über die Europä-
ische Union festgelegten Gemeinsamen Standpunkts 96/635/GASP vom 28. Oktober 1996
betreffend Birma/Myanmar (1), die durch den Beschluß 98/612/GASP (2) geändert und
verlängert worden ist, endet am 29. April 1999.

In Anbetracht der Nummer 6 des Gemeinsamen Standpunkts 96/635/GASP sollte die
Geltungsdauer dieses Gemeinsamen Standpunkts verlängert werden 

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Geltungsdauer des Gemeinsamen Standpunkts 96/635/GASP wird bis zum 29.
Oktober 1999 verlängert.

Artikel 2

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 26. April 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. FISCHER

(1) ABl. L 287 vom 8.11.1996, S. 1.
(2) ABl. L 291 vom 30.10.1998, S. 1.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1. 5. 1999L 114/2

(In Anwendung von Titel VI des Vertrages über die Europäische Union erlassene
Rechtsakte)

GEMEINSAME MASSNAHME

vom 26. April 1999

 vom Rat aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union
angenommen  betreffend Projekte und Maßnahmen zur konkreten Unterstüt-
zung der Aufnahme und der freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen, Vertrie-
benen und Asylbewerbern einschließlich Soforthilfemaßnahmen für Personen,

die infolge der jüngsten Ereignisse im Kosovo geflüchtet sind

(1999/290/JI)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union,
insbesondere auf Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe b) und
Artikel K.8 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel K.1 des Vertrags betrachten die
Mitgliedstaaten unter anderem die Asylpolitik als
Angelegenheit von gemeinsamem Interesse.

(2) Es ist wichtig, Flüchtlingen gemäß den gemein-
samen humanitären Traditionen der Mitglied-
staaten und entsprechend dem Übereinkommen
vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge in der Fassung des New Yorker Proto-
kolls vom 31. Januar 1967 einen angemessenen
Schutz zu garantieren.

(3) Die den Mitgliedstaaten aus der Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 4. November 1950 erwach-
senden Verpflichtungen sollten berücksichtigt
werden.

(4) Es ist dafür zu sorgen, daß die Asylbewerber unter
angemessenen Bedingungen aufgenommen werden
und leichteren Zugang zu gerechten und effizi-
enten Asylverfahren erhalten, damit die Rechte der
Flüchtlinge gewahrt bleiben.

(5) Es bedarf konkreter Unterstützung, um die Bedin-
gungen zu schaffen oder zu verbessern, die es
Flüchtlingen, Vertriebenen und Asylbewerbern
ermöglichen, freiwillig aus den Mitgliedstaaten in
ihre Herkunftsländer zurückzukehren.

(6) Es kann sich als erforderlich erweisen, für die
Aufnahme von Flüchtlingen, Vertriebenen und
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, die aus dem
Kosovo und den benachbarten Gebieten infolge
der jüngsten Ereignisse in dieser Region geflüchtet
sind, Soforthilfe zu gewähren.

(7) Es ist sinnvoll, den Austausch von bewährten Prak-
tiken und vergleichbaren Erfahrungen zu fördern,
um neue Synergien hervorzubringen, die auf natio-
naler Ebene nicht erreicht werden können.

(8) Es ist angebracht, für die aufgrund dieser Gemein-
samen Maßnahme getroffenen Maßnahmen eine
Finanzierung aus dem Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften vorzusehen.

(9) Gemeinsame Maßnahmen im Bereich der
Aufnahme von Vertriebenen und Asylbewerbern
und der freiwilligen Rückführung von Flücht-
lingen, Vertriebenen und Asylbewerbern können
die Teilung der Verantwortlichkeiten und die
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten fördern 

HAT FOLGENDE GEMEINSAME MASSNAHME ANGE-
NOMMEN:

KAPITEL I

ZIELE UND ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Grundsätze und Ziele der Projekte und
Maßnahmen

(1) Die Europäische Union unterstützt Projekte und
Maßnahmen zur Aufnahme und zur freiwilligen Rückfüh-
rung von Flüchtlingen, Vertriebenen und Asylbewerbern,
die aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert werden.

(1) ABl. C 37 vom 11.2.1999, S. 4.
(2) Stellungnahme vom 13. April 1999 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht)
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(2) Die übergeordneten Ziele der Projekte und
Maßnahmen sind

a) die Verbesserung der Bedingungen, unter denen
Flüchtlinge, Vertriebene und Asylbewerber in den
Mitgliedstaaten aufgenommen werden, und die
Erleichterung von Asylverfahren, die gerecht, effizient
und Personen, die internationalen Schutz benötigen,
zugänglich sind;

b) die Erleichterung der freiwilligen Rückführung von
Flüchtlingen, Vertriebenen und Asylbewerbern von
den Mitgliedstaaten in ihre Herkunftsländer und ihre
Wiedereingliederung in den Herkunftsländern.

(3) Die Maßnahmen aufgrund dieser Gemeinsamen
Maßnahme können auch Soforthilfemaßnahmen in
Mitgliedstaaten umfassen, die, insbesondere im Anschluß
an eine Initiative des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen, eine bedeutende Anzahl von Flücht-
lingen, Vertriebenen und Asylbewerbern aufnehmen, die
aus dem Kosovo und den benachbarten Gebieten infolge
der jüngsten Ereignisse in dieser Region geflüchtet sind.

Artikel 2

Finanzieller Bezugsrahmen für das Programm

Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für
die Ausführung dieses Programms beläuft sich vorbehalt-
lich einer weiteren Prüfung durch die Haushaltsbehörde
für das Jahr 1999 auf 15 Mio. EUR.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a),
Artikel 4 und Artikel 6 bezeichnet der Ausdruck

a) „Flüchtlinge“ Personen, denen der Flüchtlingsstatus
nach Artikel 1 des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 in der Fassung
des New-Yorker-Protokolls vom 31. Januar 1967
gewährt wurde;

b) „Vertriebene“ Personen, die im Rahmen eines vorüber-
gehenden Schutzes oder eines subsidiären Schutzes ein
Bleiberecht in einem Mitgliedstaat haben, oder
Personen, denen andere Formen des Schutzes nach
Maßgabe der völkerrechtlichen Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten und des nationalen Rechts gewährt
werden, sowie Personen, die auf diesen Grundlagen
um ein Bleiberecht ersucht haben und über deren
Ersuchen noch nicht entschieden ist;

c) „Asylbewerber“ Personen, die einen Mitgliedstaat unter
Berufung auf den Flüchtlingsstatus im Sinne von
Artikel 1 des unter Buchstabe a) genannten Abkom-
mens um Schutz ersucht haben, und über deren Ersu-
chen noch nicht endgültig befunden ist.

(2) Im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) und
Artikel 5 bezeichnet der Ausdruck

a) „Flüchtlinge“ Personen im Sinne von Absatz 1 Buch-
stabe a);

b) „Vertriebene“ Personen, die im Rahmen eines vorüber-
gehenden Schutzes oder eines subsidiären Schutzes ein
Bleiberecht in einem Mitgliedstaat haben, oder
Personen, denen andere Formen des Schutzes nach
Maßgabe der völkerrechtlichen Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten und des nationalen Rechts gewährt
werden, einschließlich von Personen, deren Ersuchen
endgültig abgelehnt worden sind, die jedoch noch
nicht das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitglied-
staats verlassen haben;

c) „Asylbewerber“ Personen, die einen Mitgliedstaat unter
Berufung auf den Flüchtlingsstatus nach Artikel 1 des
in Absatz 1 Buchstabe a) genannten Abkommens um
Schutz ersucht haben, einschließlich von Personen,
deren Ersuchen endgültig abgelehnt worden sind, die
jedoch noch nicht das Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats verlassen haben.

Artikel 4

Aufnahme

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für
die Aufnahme von Flüchtlingen, Vertriebenen und Asyl-
bewerbern in den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung
von Asylverfahren, die gerecht, effizient und Personen,
die internationalen Schutz benötigen, zugänglich sind,
werden im wesentlichen in folgenden Bereichen durchge-
führt:

a) Maßnahmen zur Unterstützung der Schaffung oder der
Verbesserung von Infrastrukturen für die Aufnahme
von Flüchtlingen, Vertriebenen und Asylbewerbern in
den Mitgliedstaaten;

b) Verbesserung von administrativen und gerichtlichen
Asylverfahren im Sinne einer größeren Gerechtigkeit
und Effizienz und Erleichterung des Zugangs zu
diesen Verfahren, einschließlich Prozeßkostenhilfe
und sonstiger Beratungsdienste, Dolmetscherdienste,
Aufklärung über die geltenden Verfahren sowie über
Rechte und Pflichten des Asylbewerbers während des
Verfahrens, Bereitstellung genauer und aktueller Infor-
mationen über das Aufnahmeland;

c) Gewährleistung einer Grundversorgung für Flücht-
linge, Vertriebene und Asylbewerber, einschließlich
Unterbringung, medizinischer Versorgung sowie
Maßnahmen der allgemeinen und beruflichen
Bildung;

d) Betreuung besonders schutzbedürftiger Personen wie
unbegleiteter Minderjähriger, Opfer von Folterungen
und Vergewaltigungen sowie Menschen, die einer
besonderen medizinischen Behandlung bedürfen;

e) Information der Öffentlichkeit über die Verpflich-
tungen der Mitgliedstaaten gegenüber Personen, die
internationalen Schutz suchen, und ihre Verpflich-
tungen im Rahmen der Asylpolitik der Europäischen
Union, einschließlich Aufklärung der Öffentlichkeit
als Ergänzung anderer aufgrund dieser Gemeinsamen
Maßnahme finanzierter Aktionen.
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Artikel 5

Freiwillige Rückführung

(1) Die Maßnahmen zur Unterstützung der freiwilligen
Rückführung von Flüchtlingen, Vertriebenen und Asylbe-
werbern aus einem Mitgliedstaat in ihr Herkunftsland
und deren Wiedereingliederung in diesen Ländern
werden im wesentlichen in folgenden Bereichen durchge-
führt:

a) Sammlung und Verbreitung von Informationen zu
allen relevanten Aspekten der Rückkehr, einschließ-
lich der wirtschaftlichen und administrativen Situation
im Herkunftsland, der Beschäftigungsmöglichkeiten,
des Eigentumsrechts und sonstiger Rechtsfragen;

b) Beratung von Personen, die eine freiwillige Rückfüh-
rung in ihr Herkunftsland erwägen, und von Personen,
die die Rückkehr grundsätzlich beschlossen haben;

c) Bildung und Berufsbildung mit dem Ziel, Flücht-
lingen, Vertriebenen und Asylbewerbern Fertigkeiten
zu vermitteln, die ihnen bei der Rückkehr in ihr
Herkunftsland von Nutzen sein werden.

(2) Folgende Maßnahmen kommen ebenfalls für eine
Finanzierung in Frage, sofern sie Bestandteil eines inte-
grierten Projekts sind, das die freiwillige Rückführung
erleichtern soll, insbesondere eines Projekts, das eines
oder mehrere der in Absatz 1 genannten Bereiche
abdeckt:

a) Beförderung im Zusammenhang mit der Rückfüh-
rung;

b) Maßnahmen zur Förderung der Wiedereingliederung
der aus einem Mitgliedstaat zurückkehrenden
Personen in ihrem Herkunftsland, einschließlich der
Begleitung nach der Rückführung.

Artikel 6

Soforthilfe für infolge der jüngsten Ereignisse im
Kosovo vertriebene Personen

Die Soforthilfe in Mitgliedstaaten, die, insbesondere im
Anschluß an eine Initiative des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen, eine bedeutende Anzahl
von Flüchtlingen, Vertriebenen und Asylbewerbern
aufnehmen, die aus dem Kosovo und den benachbarten
Gebieten infolge der jüngsten Ereignisse in dieser Region
geflüchtet sind, besteht aus einer finanziellen Unterstüt-
zung, mit der für die Dauer von sechs Monaten beige-
tragen wird zur Deckung der Kosten für

a) die Unterbringung,

b) die Lebenshaltung, einschließlich Nahrungsmittel und
Kleidung,

c) medizinische, psychologische und sonstige persönliche
Hilfe,

d) das mit der Verwaltung und Durchführung der Hilfe
betraute Personal.

Diese Maßnahmen können auch Aktionen zur Erleichte-
rung der freiwilligen Rückkehr Vertriebener umfassen,
sofern die Verhältnisse eine solche Rückkehr gestatten.

Artikel 7

Finanzierungskriterien

Die Auswahl der aus dem Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften zu finanzierenden Projekte oder
Maßnahmen richtet sich insbesondere nach folgenden
Kriterien:

a) Spannweite der unterschiedlichen Situationen und
Erfordernisse in den Mitgliedstaaten;

b) Kostenwirksamkeit und Rentabilität der Projekte oder
Maßnahmen unter Berücksichtigung der Größe der
Zielgruppen;

c) innovativer Charakter der Projekte oder Maßnahmen
und Möglichkeit, daß deren Ergebnisse zur Intensivie-
rung der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten
eingesetzt oder von anderen Mitgliedstaaten aufge-
griffen werden;

d) Erfahrung, Sachkenntnis und Zuverlässigkeit der
antragstellenden Organisation oder Partnerorganisa-
tion;

e) Komplementarität der Projekte oder Maßnahmen und
anderer aus dem Haushalt der Europäischen Gemein-
schaften oder im Rahmen nationaler Programme
finanzierter Maßnahmen.

KAPITEL II

FINANZBESTIMMUNGEN

Artikel 8

Finanzkontrolle

Die Finanzierungsbeschlüsse und die daraus in Überein-
stimmung mit den Haushaltsordnungen für den Haushalt
der Europäischen Gemeinschaften abgeleiteten Verträge
sehen insbesondere eine Überwachung und finanzielle
Kontrolle durch die Kommission sowie Rechnungsprü-
fungen durch den Rechnungshof vor.

Artikel 9

Höhe der Gemeinschaftsfinanzierung

(1) Die Förderung aus dem Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften beläuft sich auf maximal 80 % der
Gesamtkosten des Projekts oder der Maßnahmen.

(2) Alle Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Durchführung des betreffenden Projekts
oder der betreffenden Maßnahme stehen und in einem
bestimmten, vertraglich festgelegten Zeitraum getätigt
werden, sind im Rahmen der jährlich verfügbaren Haus-
haltsmittel zuschußfähig, sofern bestimmte Bedingungen
erfüllt sind; diese werden von der Kommission in einem
Leitfaden festgelegt.
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(3) Bei den unter Artikel 6 fallenden Projekten oder
Maßnahmen werden alle nach der Annahme dieser
Gemeinsamen Maßnahme getätigten Ausgaben berück-
sichtigt.

Artikel 10

Finanzmanagement

(1) Die aufgrund dieser Gemeinsamen Maßnahme
angenommenen und aus dem Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften finanzierten Projekte oder Maßnahmen
werden von der Kommission gemäß der Haushaltsord-
nung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften vom 21. Dezember 1977 (1) verwaltet.

(2) Bei ihren Finanzierungsvorschlägen läßt sich die
Kommission gemäß Artikel 2 der in Absatz 1 genannten
Haushaltsordnung vom Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
der Haushaltsführung, insbesondere der Sparsamkeit und
des Kosten-Nutzen-Verhältnisses, leiten.

KAPITEL III

VERWALTUNGSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

Allgemeine Verwaltungsbestimmungen

Die Kommission ist verantwortlich für die Verwaltung
von Projekten und Maßnahmen aufgrund dieser Gemein-
samen Maßnahme und ergreift zu diesem Zweck alle
erforderlichen Vorkehrungen.

Zur effizienten Durchführung dieser Gemeinsamen
Maßnahme kann die Kommission insbesondere techni-
sche Hilfe in Anspruch nehmen, die aus den für Projekte
und Maßnahmen aufgrund dieser Gemeinsamen
Maßnahme bereitgestellten und zu diesem Zweck von der
Haushaltsbehörde bewilligten Mitteln finanziert werden
kann. Die Kommission wird den Ausschuß nach Artikel
13 sowie das Europäische Parlament und den Rat regel-
mäßig über die zu diesem Zweck ergriffenen Maßnahmen
unterrichten.

Artikel 12

Einreichung der Projekte und Maßnahmen

Die Projekte und Maßnahmen, für die eine Finanzierung
beantragt wird, werden bei der Kommission innerhalb
einer von dieser bestimmten Frist eingereicht.

Artikel 13

Verfahren

(1) Bei der Durchführung dieser Gemeinsamen
Maßnahme wird die Kommission im Einklang mit den
Bestimmungen dieser Gemeinsamen Maßnahme von

einem Ausschuß unterstützt, der sich aus einem Vertreter
je Mitgliedstaat zusammensetzt und in dem die Kommis-
sion den Vorsitz führt.

(2) Bei der Auswahl der unter die Artikel 4 und 5
fallenden Projekte oder Maßnahmen wird nach
folgendem Verfahren vorgegangen:

a) Für Finanzierungen mit einem Volumen von weniger
als 50 000 EUR unterbreitet die Kommission dem in
Absatz 1 genannten Ausschuß einen Entwurf. Der
Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf mit der in Artikel K.4 Absatz 3 Unterabsatz 2
des Vertrags vorgesehenen Mehrheit innerhalb einer
Frist ab, die der Vorsitzende entsprechend der Dring-
lichkeit festsetzen kann. Der Vorsitzende nimmt an
der Abstimmung nicht teil. Die Stellungnahme wird
in das Protokoll aufgenommen; darüber hinaus hat
jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, daß sein
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird. Die
Kommission berücksichtigt die Stellungnahme des
Ausschusses. Sie unterrichtet den Ausschuß darüber,
inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

b) Für Finanzierungen mit einem Volumen von mehr als
50 000 EUR unterbreitet die Kommission dem in
Absatz 1 genannten Ausschuß die Liste der ihr vorge-
legten Projekte und Maßnahmen. Sie bezeichnet die
von ihr ausgewählten Projekte und Maßnahmen und
begründet ihre Wahl. Der Ausschuß gibt seine Stel-
lungnahme zu den einzelnen Projekten und
Maßnahmen mit der in Artikel K.4 Absatz 3 Unterab-
satz 2 des Vertrags vorgesehenen Mehrheit binnen
zwei Monaten ab. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil. Ergeht keine befürwortende
Stellungnahme innerhalb der festgesetzten Frist, so
zieht die Kommission das betreffende Projekt und die
betreffende Maßnahme entweder zurück, oder sie
unterbreitet es (sie) zusammen mit der etwaigen Stel-
lungnahme des Ausschusses dem Rat; dieser faßt
binnen zwei Monaten mit der in Artikel K.4 Absatz 3
Unterabsatz 2 des Vertrags vorgesehenen Mehrheit
einen Beschluß.

(3) Bei der Auswahl der unter Artikel 6 fallenden
Projekte oder Maßnahmen wird nach folgendem
Verfahren vorgegangen:

a) Für Finanzierungen mit einem Volumen von weniger
als 200 000 EUR unterrichtet die Kommission den Rat
über die Zahl der eingegangenen Anträge auf Finan-
zierung spezifischer Projekte und Maßnahmen, die
Grundsätze, nach denen die Zuschüsse gewährt
wurden, und die Ergebnisse der ausgewählten Projekte
und Maßnahmen.

b) Für Finanzierungen mit einem Volumen von min-
destens 200 000 EUR und weniger als 1 Mio. EUR
unterbreitet die Kommission dem in Absatz 1

(1) ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1. Haushaltsordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2548/98 (ABl. L 320
vom 28.11.1998, S. 1).
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genannten Ausschuß die Liste der ihr unterbreiteten
Projekte und Maßnahmen. Sie nennt die von ihr
ausgewählten Projekte und Maßnahmen und be-
gründet ihre Wahl. Der Ausschuß gibt binnen zwei
Wochen seine Stellungnahme zu den einzelnen
Projekten und Maßnahmen mit der in Artikel K.4
Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags vorgesehenen
Mehrheit ab. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim-
mung nicht teil.

Die Stellungnahme wird in das Protokoll über die
Sitzung aufgenommen; darüber hinaus hat jeder
Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, daß sein Stand-
punkt im Protokoll festgehalten wird. Die Kommis-
sion berücksichtigt die Stellungnahme des
Ausschusses. Sie unterrichtet den Ausschuß darüber,
inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

c) Für Finanzierungen mit einem Volumen von minde-
stens 1 Mio. EUR unterbreitet die Kommission dem in
Absatz 1 genannten Ausschuß die Liste der ihr vorge-
legten Projekte und Maßnahmen. Sie bezeichnet die
von ihr ausgewählten Projekte und Maßnahmen und
begründet ihre Wahl. Der Ausschuß gibt seine Stel-
lungnahme zu den einzelnen Projekten und
Maßnahmen mit der in Artikel K.4 Absatz 3 des
Vertrags vorgesehenen Mehrheit binnen zwei Wochen
ab. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht
teil. Ergeht keine befürwortende Stellungnahme inner-
halb der festgesetzten Frist, so zieht die Kommission
das betreffende Projekt und die betreffende Maßnahme
entweder zurück, oder sie unterbreitet es (sie)
zusammen mit der etwaigen Stellungnahme des
Ausschusses dem Rat; dieser faßt binnen eines Monats
mit der in Artikel K.4 Absatz 3 Unterabsatz 2 des
Vertrags vorgesehenen Mehrheit einen Beschluß.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 14

Überwachung und Bewertung

(1) Die Kommission ist zuständig für die Überwachung
und Bewertung der aufgrund dieser Gemeinsamen
Maßnahme finanzierten Projekte und Maßnahmen. Die
Überwachung und Bewertung können aus den für diese
Gemeinsame Maßnahme bereitgestellten Mitteln finan-
ziert werden.

(2) Die Kommission erstellt einen zusammenfassenden
Bericht über die durchgeführten Maßnahmen und deren
Bewertung. Sie übermittelt diesen Bericht dem Europä-
ischen Parlament und dem Rat.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Gemeinsame Maßnahme tritt am Tag ihrer
Annahme in Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 1999.

Artikel 16

Veröffentlichung

Diese Gemeinsame Maßnahme wird im Amtsblatt veröf-
fentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 26. April 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. FISCHER
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 900/1999 DES RATES

vom 29. April 1999

betreffend das Verbot des Verkaufs und der Lieferung von Erdöl und bestimmten
Erdölerzeugnissen an die Bundesrepublik Jugoslawien

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 228a,

gestützt auf den vom Rat aufgrund von Artikel J.2 des
Vertrags über die Europäische Union festgelegten
Gemeinsamen Standpunkt 1999/273/GASP vom 23. April
1999 zu einem Boykott der Lieferung und des Verkaufs
von Erdöl und Erdölerzeugnissen an die Bundesrepublik
Jugoslawien (BRJ) (1),

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien
(BRJ) verstößt weiterhin gegen die Resolutionen
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und
verfolgt eine extreme sowie kriminell unverant-
wortliche Politik; dazu gehört auch die Unter-
drückung der eigenen Bevölkerung, was eine
schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte
und des humanitären Völkerrechts darstellt.

(2) Das Verbot des Verkaufs, der Lieferung sowie der
Ausfuhr von Erdöl und Erdölerzeugnissen an die
BRJ fällt in den Geltungsbereich des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

(3) Deshalb und insbesondere zur Verhinderung von
Wettbewerbsverzerrungen ist ein Rechtsakt der
Gemeinschaft für die Umsetzung des Verbots erfor-
derlich, soweit das Gebiet der Gemeinschaft davon
betroffen ist; dieses Gebiet umfaßt im Sinne dieser
Verordnung die Gebiete der Mitgliedstaaten, in
denen der Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft nach Maßgabe jenes Vertrags ange-
wendet wird.

(4) Die Mitgliedstaaten und die Kommission müssen
einander über die im Rahmen dieser Verordnung
getroffenen Maßnahmen unterrichten und sach-
dienliche Informationen austauschen, die ihnen im
Zusammenhang mit dieser Verordnung
vorliegen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Es ist verboten, wissentlich oder absichtlich

a) die im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Erdöle
und Erdölerzeugnisse mit oder ohne Ursprung in der
Gemeinschaft direkt oder indirekt an Personen oder
Körperschaften in der BRJ oder an jegliche Person
oder Körperschaft zum Zweck einer geschäftlichen
Tätigkeit, die auf dem Gebiet oder von dem Gebiet der
BRJ aus durchgeführt wird, zu verkaufen, zu liefern
oder auszuführen;

b) die unter Buchstabe a) aufgeführten Erzeugnisse in das
Gebiet der BRJ zu versenden;

c) an Maßnahmen, die die Unterstützung der unter den
Buchstaben a) und b) aufgeführten Geschäfte bzw.
Tätigkeiten zum Ziel oder zur Folge haben, mitzu-
wirken.

Artikel 2

(1) Unbeschadet des Artikels 1 können die zuständigen
Behörden folgendes genehmigen:

a) den Verkauf, die Lieferung oder die Ausfuhr der im
Anhang aufgeführten Erzeugnisse für die Zwecke der
diplomatischen oder konsularischen Vertretungen der
Mitgliedstaaten in der BRJ sowie für die Zwecke einer
internationalen militärischen friedenserhaltenden
Truppe;

b) von Fall zu Fall und vorbehaltlich des Konsultations-
verfahrens gemäß Absatz 2 den Verkauf, die Lieferung
oder die Ausfuhr der im Anhang aufgeführten Erzeug-
nisse, sofern schlüssige Beweise dafür vorgelegt
werden, daß der Verkauf, die Lieferung oder die
Ausfuhr rein humanitären Zwecken dient.

(2) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die
den Verkauf, die Lieferung oder die Ausfuhr gemäß
Absatz 1 Buchstabe b) zu genehmigen beabsichtigt, teilt
den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission die Gründe mit, aus denen sie den
Verkauf, die Lieferung oder die Ausfuhr zu genehmigen
beabsichtigt.(1) ABl. L 108 vom 27.4.1999, S. 1.
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Sollte ein Mitgliedstaat oder die Kommission innerhalb
eines Arbeitstages nach Eingang der genannten Mittei-
lung die anderen Mitgliedstaaten oder die Kommission
über schlüssige Beweise dafür unterrichtet haben, daß der
Verkauf, die Lieferung oder die Ausfuhr nicht den
genannten humanitären Zwecken dient, so beruft die
Kommission innerhalb eines Arbeitstages nach der
genannten Mitteilung eine Konsultation zwischen den
Mitgliedstaaten ein, damit über die einschlägigen Beweise
beraten werden kann.

Der Mitgliedstaat, der die Absicht hat, den Verkauf, die
Lieferung oder die Ausfuhr zu genehmigen, trifft die
Entscheidung über die Genehmigung erst, wenn keine
Einwände erhoben wurden oder nachdem die Konsulta-
tionen über die schlüssigen Beweise auf einem von der
Kommission einberufenen Treffen stattgefunden haben.
Im Fall einer Genehmigung unterrichtet der betreffende
Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission über die Gründe seiner Entscheidung für
eine Genehmigung.

Artikel 3

Artikel 1 findet keine Anwendung in bezug auf Verkäufe,
Lieferungen oder Ausfuhren an die in der BRJ einge-
setzten Truppen, an denen sich die Mitgliedstaaten betei-
ligen.

Artikel 4

Jeder Mitgliedstaat setzt die Sanktionen fest, die bei
Verstößen gegen diese Verordnung verhängt werden.
Solche Sanktionen sollen wirksam, angemessen und
abschreckend sein.

Bis zur Annahme von etwaigen hierzu erforderlichen
Rechtsakten werden bei Verstoß gegen diese Verordnung
die Sanktionen verhängt, die die Mitgliedstaaten gemäß

Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 926/98 vom 27. April
1998 über die Einschränkung bestimmter wirtschaftlicher
Beziehungen zur Bundesrepublik Jugoslawien (1) festge-
legt haben.

Artikel 5

Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten
einander über die im Rahmen dieser Verordnung getrof-
fenen Maßnahmen und tauschen die sonstigen ihnen zur
Verfügung stehenden sachdienlichen Informationen im
Zusammenhang mit dieser Verordnung aus, z. B. über
Verstöße und sonstige Durchsetzungsprobleme oder über
Urteile nationaler Gerichte.

Artikel 6

Die Kommission erstellt anhand der entsprechenden
Angaben der Mitgliedstaaten eine Liste der zuständigen
Behörden nach Artikel 2. Die Kommission veröffentlicht
die Liste sowie jegliche Änderungen der Liste im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften.

Artikel 7

Diese Verordnung gilt im Gebiet der Gemeinschaft,
einschließlich ihres Luftraums, an Bord jedes Flugzeugs
und jedes Schiffes, das der Gerichtsbarkeit eines Mitglied-
staats unterliegt, für jede anderswo befindliche Person, die
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, und
für jede nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete
Einrichtung.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. April 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

W. MÜLLER

(1) ABl. L 130 vom 1.5.1998, S. 1.
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KN-Code Warenbezeichnung

ANHANG

Erdöl und Erdölerzeugnisse gemäß Artikel 1

2709 Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, roh

2710 Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit
einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in
denen diese Öle den Charakter der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch
inbegriffen

2711 Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe

2712 10 Vaselin

2712 20 Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 GHT

ex 2712 90 „Montanwachs“ oder „Torfwachs“

2713 Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen
Mineralien

2714 Naturbitumen und Naturasphalt; bituminöse oder ölhaltige Schiefer und Sande; Asphaltite
und Asphaltgestein

2715 00 00 Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder Naturbitumen, Bitumen
aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteerpech (z. B. Asphaltmastix, Verschnittbitumen)

2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe

2902 11 Cyclohexan

2902 20 Benzol

2902 30 Toluol

2902 41 00 o-Xylol

2902 42 00 m-Xylol

2902 43 00 p-Xylol

2902 44 Xylol-Isomerengemische

2902 50 00 Styrol

2902 60 00 Ethylbenzol

2902 70 00 Cumol

2905 11 00 Methanol (Methylalkohol)

3403 19 10 Zubereitete Schmiermittel (einschließlich Schneidöle, Zubereitungen zum Lösen von
Schrauben oder Bolzen, zubereitete Rostschutzmittel oder Korrosionsschutzmittel und zube-
reitete Form- und Trennöle, auf der Grundlage von Schmierstoffen) und Zubereitungen, mit
einem nicht charakterbestimmenden Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien
von 70 GHT oder mehr

3811 21 00 Additive für Schmieröle, Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend

3824 90 10 Petroleumsulfonate, aussgenommen solche des Ammoniums, der Alkalimetalle oder der
Ethanaolamine; thiophenhaltige Sulfosäuren von Öl aus bituminösen Mineralien und ihre
Salze

3824 90 95 Andere
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VERORDNUNG (EG) Nr. 901/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durch-
führungsbestimmungen zur Einfuhrregelung für Obst
und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem

Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festge-
legt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festlegung pauschaler Einfuhr-
werte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 90 70 052 56,2
999 56,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 32,6
204 41,4
212 63,8
600 61,9
624 47,4
999 49,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 84,4
400 89,4
508 80,3
512 83,0
524 75,1
528 72,0
720 101,2
804 104,2
999 86,2

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22.11.1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 902/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der
Kommission vom 28. Juni 1996 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Anwendung der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der im Sektor
Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2519/98 (4), insbesondere auf Artikel
2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben Verord-
nung genannten Erzeugnisse die Zölle des gemeinsamen
Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen von Absatz 2
desselben Artikels entsprechen die Zölle jedoch dem bei
ihrer Einfuhr geltenden Interventionspreis, erhöht um
55 % und vermindert um den auf die betreffende Liefe-
rung anwendbaren cif-Einfuhrpreis. Dieser Zollsatz darf
jedoch den Zoll des Gemeinsamen Zolltarifs nicht über-
schreiten.

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der genannten Verordnung
wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung der für
das betreffende Erzeugnis geltenden repräsentativen
Weltmarktpreise berechnet.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 wurden die Durch-
führungsbestimmungen erlassen, die sich auf die Verord-
nung (EWG) Nr. 1766/92 beziehen und die im Sektor
Getreide geltenden Zölle betreffen.

Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung der in Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugsbörse
vorliegt.

Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden lassen,
sollten ihrer Berechnung die in repräsentativen Bezugs-
zeiträumen festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt
werden.

Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß dem Anhang zur vorlie-
genden Verordnung zur Folge 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 anwendbaren Zölle
werden in Anhang I unter Zugrundelegung der im
Anhang II derselben Verordnung angegebenen Bestand-
teile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24.5.1996, S. 37.
(3) ABl. L 161 vom 29.6.1996, S. 125.
(4) ABl. L 135 vom 25.11.1998, S. 7.
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung

Bei der Einfuhr
auf dem Land-,

Fluß- oder Seeweg aus
Häfen des Mittelmeerraums, des

Schwarzen Meeres oder der Ostsee
zu erhebender Zoll (EUR/t)

Bei der Einfuhr
auf dem Luftweg oder aus
anderen Häfen auf dem
Seeweg zu erhebender (2)

Zoll (EUR/t)

1001 10 00 Hartweizen hoher Qualität 44,39 34,39

mittlerer Qualität (1) 54,39 44,39

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 58,10 48,10

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur
Aussaat (3) 58,10 48,10

mittlerer Qualität 88,48 78,48

niederer Qualität 102,61 92,61

1002 00 00 Roggen 109,60 99,60

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 109,60 99,60

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (3) 109,60 99,60

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 105,92 95,92

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (3) 105,92 95,92

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-
Körner-Sorghum 109,60 99,60

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen für Hartweizen mittlerer Qualität gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für
Weichweizen niederer Qualität geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1249/96), kann der Zoll ermäßigt werden um
 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen

Halbinsel entladen wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 oder 8 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt

sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(Zeitraum vom 16. April 1999 bis 29. April 1999)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas-City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 mittlere
Qualität (*)

US barley 2

Notierung (EUR/t) 113,07 96,68 87,98 80,98 138,15 (**) 128,15 (**) 72,93 (**)

Golf-Prämie (EUR/t)  9,37 3,94 7,63   

Prämie/Große Seen (EUR/t) 11,37      

(*) Negative Prämie („discount“) in Höhe von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(**) fob Duluth.

2. Fracht/Kosten: Golf von Mexiko-Rotterdam: 11,06 EUR/t. Große Seen-Rotterdam: 23,06 EUR/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 903/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unver-
ändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1148/98 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 19 Absatz 4 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Weiß- und
Rohzucker anzuwenden sind, wurden durch die Verord-
nung (EG) Nr. 825/1999 der Kommission (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 876/1999, fest-
gesetzt (4).

Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 825/
1999 enthaltenen Modalitäten auf die Angaben, über die
die Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, daß die

derzeit geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend dem
Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem
Zustand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 genannten und nicht
denaturierten Erzeugnisse, die im Anhang der Verord-
nung (EG) Nr. 825/1999 festgesetzt wurden, werden wie
im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 177 vom 1.7.1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3.6.1998, S. 38.
(3) ABl. L 105 vom 22.4.1999, S. 4.
(4) ABl. L 111 vom 29.4.1999, S. 6.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen
für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Betrag der Erstattung

 in EUR/100 kg 

1701 11 90 9100 47,78 (1)
1701 11 90 9910 46,90 (1)
1701 11 90 9950 (2)
1701 12 90 9100 47,78 (1)
1701 12 90 9910 46,90 (1)
1701 12 90 9950 (2)

 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg 

1701 91 00 9000 0,5194

 in EUR/100 kg 

1701 99 10 9100 51,94
1701 99 10 9910 51,94
1701 99 10 9950 51,94

 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg 

1701 99 90 9100 0,5194

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn
der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird
der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 17a
Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der
Kommission (ABl. L 255 vom 26. 9. 1985, S. 12), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21. 11. 1985, S. 14).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 904/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Sirupe und einige andere Erzeug-
nisse des Zuckersektors in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1148/98 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 17 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Nach Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) der angeführten Verordnung genannten
Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 der
Kommission vom 7. September 1995 mit Durchführungs-
vorschriften für die Gewährung von Ausfuhrerstattungen
im Zuckersektor (3), ist die Erstattung für 100 kg der in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 genannten ausgeführten Erzeugnisse gleich
dem Grundbetrag, multipliziert mit dem Saccharosege-
halt, gegebenenfalls einschließlich des Gehalts an
anderem als Saccharose berechnetem Zucker. Dieser für
das betreffende Erzeugnis festgestellte Saccharosegehalt
wird gemäß den Vorschriften des Artikels 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 2135/95 bestimmt.

Gemäß Artikel 17c der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
ist der Grundbetrag der Erstattung für die in unverän-
dertem Zustand ausgeführte Sorbose gleich dem Grund-
betrag der Erstattung, vermindert um ein Hundertstel der
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1010/86 des Rates
vom 25. März 1986 zur Festlegung von Grundregeln für
die Erstattung bei der Erzeugung für in der chemischen
Industrie verwendeten Zucker (4), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1148/98, für die im Anhang
dieser letzten Verordnung genannten Erzeugnisse.

Für die anderen in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 genannten und in unver-
ändertem Zustand ausgeführten Erzeugnisse ist der
Grundbetrag der Erstattung gleich einem Hundertstel

eines Betrages, der bestimmt wird unter Berücksichtigung
einerseits des Unterschieds zwischen dem in den
Gebieten der Gemeinschaft ohne Defizit während des
Monats, für den der Grundbetrag festgesetzt wird, für
Weißzucker geltenden Interventionspreis und den für
Weißzucker auf dem Weltmarkt festgestellten Notie-
rungen oder Preisen, und andererseits der Notwendigkeit
der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen der
Verwendung des Grunderzeugnisses aus der Gemein-
schaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Verarbeitungser-
zeugnissen nach dritten Ländern und der Verwendung
der zum Veredelungsverkehr zugelassenen Erzeugnisse
dieser Länder.

Die Gültigkeit des Grundbetrags kann auf bestimmte, in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 genannte Erzeugnisse beschränkt werden.

Gemäß Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
kann bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben f), g) und h) dieser Verordnung genannten Erzeug-
nisse in unverändertem Zustand eine Erstattung vorge-
sehen werden. Die Höhe der Erstattung muß für 100 kg
Trockenstoff, insbesondere unter Berücksichtigung der
auf die Ausfuhr der Erzeugnisse des KN-Codes
1702 30 91 anwendbaren Erstattung, der auf die Ausfuhr
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EWG) Nr. 1785/81 genannten Erzeugnisse anwendbaren
Erstattung und der wirtschaftlichen Gesichtspunkte der
geplanten Ausfuhren bestimmt werden. Im Fall der im
genannten Absatz 1 Buchstaben f) und g) genannten
Erzeugnisse wird die Erstattung nur gewährt, wenn sie
den Bedingungen des Artikels 5 der Verordnung (EG) Nr.
2135/95 entsprechen. Für die unter Buchstabe h) der
Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 genannten Erzeugnisse
werden die Erstattungen nur gewährt, wenn sie den
Bedingungen von Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr.
2135/95 genügen.

Die obengenannten Erstattungen werden monatlich fest-
gesetzt. Sie können zwischenzeitlich geändert werden.

Die Anwendung dieser Einzelheiten führt dazu, für die
betreffenden Erzeugnisse die Erstattungen in Höhe der
im Anhang dieser Verordnung genannten Beträge festzu-
setzen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker 

(1) ABl. L 177 vom 1.7.1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3.6.1998, S. 38.
(3) ABl. L 214 vom 8.9.1995, S. 16.
(4) ABl. L 94 vom 9.4.1986, S. 9.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem
Zustand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben d), f), g)
und h) der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 genannten

Erzeugnisse werden wie im Anhang angegeben festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der Ausfuhrerstat-
tungen für Sirupe und einige andere Erzeugnisse des Zuckersektors in unverändertem

Zustand

Erzeugniscode Betrag der Erstattung

 EUR/100 kg Trockenstoff 

1702 40 10 9100 51,94 (2)
1702 60 10 9000 51,94 (2)
1702 60 80 9100 98,69 (4)

 EUR/1 % Saccharose × 100 kg 

1702 60 95 9000 0,5194 (1)

 EUR/100 kg Trockenstoff 

1702 90 30 9000 51,94 (2)

 EUR/1 % Saccharose × 100 kg 

1702 90 60 9000 0,5194 (1)
1702 90 71 9000 0,5194 (1)
1702 90 99 9900 0,5194 (1) (3)

 EUR/100 kg Trockenstoff 

2106 90 30 9000 51,94 (2)

 EUR/1 % Saccharose × 100 kg 

2106 90 59 9000 0,5194 (1)

(1) Der Grundbetrag gilt nicht für Sirupe mit einer Reinheit von weniger als 85 v. H.
(Verordnung (EG) Nr. 2135/95). Der Saccharosegehalt wird gemäß Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. 2135/95 bestimmt.

(2) Nur auf die in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 genannten Erzeugnisse
anwendbar.

(3) Der Grundbetrag gilt nicht für das im Anhang unter Punkt 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3513/92 beschriebene Erzeugnis (ABl. L 355 vom 5. 12. 1992, S. 12).

(4) Anwendbar nur auf die in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 genannten
Erzeugnisse.

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen
und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr.
3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1)
bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 905/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis sowie zur
Aussetzung der Erteilung von Ausfuhrlizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 192/98 (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 3 zweiter Unterabsatz und Artikel 13 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 müssen die Erstattungen festgesetzt werden unter
Berücksichtigung der Lage und der voraussichtlichen
Entwicklung der Verfügbarkeit von Reis und Bruchreis
und deren Preisen in der Gemeinschaft einerseits und der
Preise für Reis und Bruchreis auf dem Weltmarkt ande-
rerseits. Nach dem gleichen Text ist es ebenfalls wichtig,
auf den Reismärkten eine ausgeglichene Lage und eine
natürliche Entwicklung hinsichtlich der Preise und der
Handelsströme sicherzustellen. Ferner ist es wichtig, dem
wirtschaftlichen Gesichtspunkt der künftigen Ausfuhren,
dem Interesse an der Vermeidung von Marktstörungen in
der Gemeinschaft sowie den Beschränkungen aufgrund
der gemäß Artikel 228 des Vertrags geschlossenen Über-
einkommen Rechnung zu tragen.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1361/76 der Kommission (3)
hat die Höchstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis
enthalten darf, für den die Erstattung bei der Ausfuhr
festgesetzt wird, und hat den Prozentsatz der Verminde-
rung bestimmt, der auf die Erstattung angewandt wird,
wenn der im ausgeführten Reis enthaltene Anteil Bruch-
reis diese Höchstmenge übersteigt.

Da nach einigen Bestimmungen 4 743 t Reis ausgeführt
werden könnten, sollte das Verfahren nach Artikel 7
Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der Kommis-
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
444/98 (5), angewandt werden, Bei der Festsetzung der
Erstattungen ist dem Rechnung zu tragen.

Die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 hat in Artikel 13
Absatz 5 die besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der
Berechnung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis
und Bruchreis zu berücksichtigen sind.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

Zur Berücksichtigung der auf einigen Märkten beste-
henden Nachfrage nach verpacktem Langkornreis ist die
Festsetzung einer besonderen Erstattung für das betref-
fende Erzeugnis vorzusehen.

Die Erstattung muß mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abgeän-
dert werden.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage des Reismarkts und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise von Reis und Bruchreis in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt führt zu einer
Festsetzung der Erstattung in Höhe der im Anhang zu
dieser Verordnung genannten Beträge.

Im Rahmen der Verwaltung der sich aus den WHO-
Verpflichtungen der Gemeinschaft ergebenden mengen-
mäßigen Beschränkungen sollte die Erteilung von
Ausfuhrlizenzen mit Erstattung ausgesetzt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1, ausge-
nommen die in Absatz 1 unter Buchstabe c), der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 genannten Erzeugnisse im
ursprünglichen Zustand werden wie im Anhang ange-
geben festgesetzt.

Artikel 2

Die Erteilung von Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung
der Erstattung für die im Anhang genannten Erzeugnisse
wird, die im Anhang vorgesehenen 4 743 t ausge-
nommen, ausgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 3. Mai 1999 in Kraft.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 154 vom 15.6.1976, S. 11.
(4) ABl. L 117 vom 24.5.1995, S. 2.
(5) ABl. L 56 vom 26.2.1998, S. 12.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Erstattungsbetrag

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der
Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis sowie zur Aussetzung der Erteilung von

Ausfuhrlizenzen

1006 20 11 9000 01 107,00
1006 20 13 9000 01 107,00
1006 20 15 9000 01 107,00
1006 20 17 9000  
1006 20 92 9000 01 107,00
1006 20 94 9000 01 107,00
1006 20 96 9000 01 107,00
1006 20 98 9000  
1006 30 21 9000 01 107,00
1006 30 23 9000 01 107,00
1006 30 25 9000 01 107,00
1006 30 27 9000  
1006 30 42 9000 01 107,00
1006 30 44 9000 01 107,00
1006 30 46 9000 01 107,00
1006 30 48 9000  
1006 30 61 9100 01 134,00

02 140,00 (2)
03 145,00 (2)
04 
05 140,00

1006 30 61 9900 01 134,00
04 

1006 30 63 9100 01 134,00
02 140,00 (2)
03 145,00 (2)
04 
05 140,00

1006 30 63 9900 01 134,00
04 

1006 30 65 9100 01 134,00
02 140,00 (2)
03 145,00 (2)
04 
05 140,00

1006 30 65 9900 01 134,00
04 

1006 30 67 9100 05 140,00

1006 30 67 9900  

1006 30 92 9100 01 134,00
02 140,00 (2)
03 145,00 (2)
04 
05 140,00

1006 30 92 9900 01 134,00
04 

1006 30 94 9100 01 134,00
02 140,00 (2)
03 145,00 (2)
04 
05 140,00

1006 30 94 9900 01 134,00
04 

1006 30 96 9100 01 134,00
02 140,00 (2)
03 145,00 (2)
04 
05 140,00

1006 30 96 9900 01 134,00
04 

1006 30 98 9100 05 140,00

1006 30 98 9900  

1006 40 00 9000  

(1) Folgende Bestimmungen sind vorgesehen:
01 Liechtenstein, die Schweiz, die Gebiete der Gemeinden Livigno und Campione d’Italia, die im Rahmen des in Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG)

Nr. 1162/95 vorgesehenen Verfahrens festgesetzte Erstattung für eine Menge von 1 780 Tonnen vollständig geschliffenem Reis,
02 die Zonen I, II, III, VI mit Ausnahme der Türkei,
03 die Zonen IV, V, VII c), Kanada und die Zone VIII, mit Ausnahme von Suriname, Guyana und Madagaskar,
04 die Bestimmungen, genannt in Artikel 34 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission,
05 Ceuta und Melilla; die im Rahmen des in Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 vorgesehenen Verfahrens festgesetzte Erstattung für eine

Gesamtmenge von 465 t.
(2) Für Reis der Bestimmungen 02 und 03 die im Rahmen des in Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 vorgesehenen Verfahrens festgesetzte

Erstattung für eine Gesamtmenge von 2 498 t.

NB: Die Zonen sind diejenigen, die in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 906/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 391/92 zur Festsetzung der Beihilfen
für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die franzö-

sischen überseeischen Departements

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates
vom 16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für
bestimmte Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen
überseeischen Departements (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2598/95 (2), insbesondere auf
Artikel 2 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 391/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 662/
1999 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versor-
gung der französischen überseeischen Departements.
Nach den Kurs- und Preisänderungen der Getreideer-
zeugnisse im europäischen Teil der Gemeinschaft und auf

dem Weltmarkt sollte die Beihilfe zur Versorgung der
französischen überseeischen Departements erneut festge-
setzt werden, und zwar zu den Beträgen, die im Anhang
angegeben sind.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 391/
92 wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 356 vom 24.12.1991, S. 1.
(2) ABl. L 267 vom 9.11.1995, S. 1.
(3) ABl. L 43 vom 19.2.1992, S. 23.
(4) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 17.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 391/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der

Gemeinschaft an die französischen überseeischen Departement

(in EUR/Tonne)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis Bestimmung
(KN-Code)

Guadeloupe Martinique Französisch
Guyana Réunion

Weichweizen

(1001 90 99) 43,00 43,00 43,00 46,00

Gerste

(1003 00 90) 60,00 60,00 60,00 63,00

Mais

(1005 90 00) 54,00 54,00 54,00 57,00

Hartweizen

(1001 10 00) 12,00 12,00 12,00 16,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 907/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 zur Festsetzung der Beihilfen
für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanari-

schen Inseln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaß-
nahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
zugunsten der Kanarischen Inseln (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2348/96 (2), insbesondere
auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 663/
1999 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versor-
gung der Kanarischen Inseln. Nach den Kurs- und Preis-
änderungen der Getreideerzeugnisse im europäischen Teil
der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt sollte die

Beihilfe zur Versorgung der Kanarischen Inseln erneut
festgesetzt werden und zwar zu den Beträgen, die im
Anhang angegeben sind.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr.
1832/92 wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 13.
(2) ABl. L 320 vom 11.12.1996, S. 1.
(3) ABl. L 185 vom 4.7.1992, S. 26.
(4) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 19.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1832/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in

der Gemeinschaft an die Kanarischen Inseln

(in EUR/Tonne)

Erzeugnis
(KN-Code) Beihilfe für die Lieferung

Weichweizen (1001 90 99) 40,00

Gerste (1003 00 90) 57,00

Mais (1005 90 00) 51,00

Hartweizen (1001 10 00) 8,00

Hafer (1004 00 00) 63,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 908/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 zur Festsetzung der Beihilfen
für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren

und Madeira

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zum Erlaß von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der
Azoren und Madeiras (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 562/98 (2), insbesondere auf Artikel
10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 664/
1999 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versor-
gung der Azoren und Madeiras. Nach den Kurs- und
Preisänderungen der Getreideerzeugnisse im europä-
ischen Teil der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt

sollte die Beihilfe zur Versorgung der Azoren und
Madeiras erneut festgesetzt werden, und zwar zu den
Beträgen, die im Anhang angegeben sind.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr.
1833/92 wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 1.
(2) ABl. L 76 vom 13.3.1998, S. 6.
(3) ABl. L 185 vom 4.7.1992, S. 28.
(4) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 21.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1833/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in

der Gemeinschaft an die Azoren und Madeira

(in EUR/Tonne)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis
(KN-Code)

Bestimmungsland

Azoren Madeira

Weichweizen (1001 90 99) 40,00 40,00

Gerste (1003 00 90) 57,00 57,00

Mais (1005 90 00) 51,00 51,00

Hartweizen (1001 10 00) 8,00 8,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 909/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftli-
cher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide-

und Reiserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2547/98 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2072/98 (4), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/74 des
Rates vom 21. Oktober 1974 über die Gemeinschaftsfi-
nanzierung der Ausgaben für die Lieferung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der Nahrungsmit-
telhilfe (5) ist vom Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie,
der Teil der Ausgaben zu tragen, der den gemäß den
betreffenden Gemeinschaftsregeln festgesetzten Ausfuhr-
erstattungen entspricht.

Um die Erstellung und Verwaltung des Haushalts für die
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zu
erleichtern und um die Mitgliedstaaten über die Höhe der
Gemeinschaftsbeteiligung an der Finanzierung der einzel-
staatlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen in Kenntnis

zu setzen, sind die für diese Maßnahmen gewährten
Erstattungen festzulegen.

Die in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
und in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 für
die Ausfuhrerstattungen vorgesehenen Grundregeln und
Durchführungsbestimmungen gelten für die vorge-
nannten Maßnahmen sinngemäß.

Die besonderen Kriterien für die Berechnung der
Ausfuhrerstattung für Reis sind in Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 festgelegt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen für Getreide und Reiserzeugnisse, die
im Rahmen der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen
Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zur Erfüllung von
Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften oder
sonstigen Zusatzprogrammen und von anderen Gemein-
schaftsmaßnahmen zur kostenlosen Belieferung gelten,
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24.5.1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(5) ABl. L 288 vom 25.10.1974, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der geltenden Erstat-
tungen für die im Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfe-

maßnahmen gelieferten Getreide- und Reiserzeugnisse

(EUR/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1001 10 00 9400 0,00

1001 90 99 9000 37,00

1002 00 00 9000 74,00

1003 00 90 9000 54,00

1004 00 00 9400 60,00

1005 90 00 9000 48,00

1006 30 92 9100 148,00

1006 30 92 9900 148,00

1006 30 94 9100 148,00

1006 30 94 9900 148,00

1006 30 96 9100 148,00

1006 30 96 9900 148,00

1006 30 98 9100 148,00

1006 30 98 9900 148,00

1006 30 65 9900 148,00

1006 40 00 9000 
1007 00 90 9000 48,00

1101 00 15 9100 49,25

1101 00 15 9130 49,25

1102 20 10 9200 74,66

1102 20 10 9400 64,00

1102 30 00 9000 
1102 90 10 9100 79,71

1103 11 10 9200 30,00

1103 11 90 9200 30,00

1103 13 10 9100 95,99

1103 14 00 9000 
1104 12 90 9100 79,32

1104 21 50 9100 106,28

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verwei-
sungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung
(EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.
12. 1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 910/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Reis mit Ursprung in der
Gemeinschaft an die Kanarischen Inseln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaß-
nahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
zugunsten der Kanarischen Inseln (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2348/96 (2), insbesondere
auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 wird
der Bedarf der Kanarischen Inseln an Reis mengen-,
preis- und qualitätsmäßig durch Reis mit Ursprung in der
Gemeinschaft unter Bedingungen gedeckt, die einer Frei-
stellung von der Erhebung von Abschöpfungen gleich-
kommen. Dies setzt jedoch voraus, daß für dieses
Getreide eine Beihilfe gewährt wird. Bei der Festsetzung
dieser Beihilfe muß wiederum den bei den jeweiligen
Versorgungsquellen entstehenden Kosten und den bei der
Ausfuhr nach Drittländern angewandten Preisen Rech-
nung getragen werden.

Die Verordnung (EG) Nr. 2790/94 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 825/
98 (4), enthält die Durchführungsbestimmungen zur

Sonderregelung für die Versorgung der Kanarischen
Inseln mit bestimmten Agrarerzeugnissen wie Reis.

Die Anwendung dieser Bestimmungen auf die jetzige
Getreidemarktlage, insbesondere auf die Notierungen
oder Preise der betreffenden Erzeugnisse im europäischen
Teil der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt, hat für
die Versorgung der Kanarischen Inseln die nachste-
henden Beihilfen zur Folge.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Beihilfen, die gemäß Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 1601/92 für die Lieferung von Reis mit
Ursprung in der Gemeinschaft im Rahmen der Sonderre-
gelung für die Versorgung der Kanarischen Inseln
gewährt werden, sind im Anhang angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 13.
(2) ABl. L 320 vom 11.12.1996, S. 1.
(3) ABl. L 296 vom 17.11.1994, S. 23.
(4) ABl. L 117 vom 21.4.1998, S. 5.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der Beihilfen für die
Lieferung von Reis mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanarischen Inseln

(in EUR/Tonne)

Erzeugnis
(KN-Code) Beihilfe für die Lieferung

Geschliffener Reis
(1006 30) 148,00

Bruchreis
(1006 40) 33,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 911/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Produkten aus dem Reis-
sektor mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren und Madeira

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 mit Sondermaßnahmen für bestimmte
Agrarerzeugnisse zugunsten der Azoren und Madeiras (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2348/
96 (2), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Nach Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1600/92
wird der Bedarf der Azoren und Madeiras an Reis
mengen-, preis- und qualitätsmäßig durch Reis mit
Ursprung in der Gemeinschaft unter Bedingungen
gedeckt, die einer Freistellung von der Erhebung von
Abschöpfungen gleichkommen. Dies setzt jedoch voraus,
daß für dieses Getreide eine Beihilfe gewährt wird. Bei
der Festsetzung dieser Beihilfe muß wiederum den bei
den jeweiligen Versorgungsquellen entstehenden Kosten
und den bei der Ausfuhr nach Drittländern angewandten
Preisen Rechnung getragen werden.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1696/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2596/
93 (4), enthält die Durchführungsbestimmungen zur
Sonderregelung für die Versorgung der Azoren und
Madeiras mit bestimmten Agrarerzeugnissen wie Reis.
Zusätzliche und abweichende Bestimmungen wurden mit
der Verordnung (EWG) Nr. 1983/92 der Kommission

vom 16. Juli 1992 mit besonderen Durchführungsbestim-
mungen zur Versorgung der Azoren und Madeiras mit
Produkten aus dem Reissektor und zur Erstellung der
vorläufigen Versorgungsbilanz (5), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1683/94 (6), erlassen.

Die Anwendung dieser Bestimmungen auf die jetzige
Reismarktlage, insbesondere auf die Notierungen oder
Preise der betreffenden Erzeugnisse im europäischen Teil
der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt, hat für die
Versorgung der Azoren und Madeiras die nachstehenden
Beihilfen zur Folge.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Beihilfen, die gemäß Artikel 10 der Verordnung
(EWG) Nr. 1600/92 für die Lieferung von Reis mit
Ursprung in der Gemeinschaft im Rahmen der Sonderre-
gelung für die Versorgung der Azoren und Madeiras
gewährt werden, sind im Anhang angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 1.
(2) ABl. L 320 vom 11.12.1996, S. 1.
(3) ABl. L 179 vom 1.7.1992, S. 6. (5) ABl. L 198 vom 17.7.1992, S. 37.
(4) ABl. L 238 vom 23.9.1993, S. 24. (6) ABl. L 178 vom 12.7.1994, S. 53.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der Beihilfen für die
Lieferung von Produkten aus dem Reissektor mit Ursprung in der Gemeinschaft an die

Azoren und Madeira

(in EUR/Tonne)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis
(KN-Code) Bestimmungsland

Azoren Madeira

Geschliffener Reis
(1006 30) 148,00 148,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 912/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide aufgrund
eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu stellenden
Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage der Vorlage
des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz gilt, auf ein
Ausfuhrgeschäft angewandt, das während der Gültigkeits-
dauer dieser Ausfuhrlizenz durchgeführt werden soll. In
diesem Fall kann der Erstattungsbetrag berichtigt werden.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen und
zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor zu
treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4), kann für die in Artikel
1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 genannten Erzeugnisse ein Berichtigungsbetrag festge-
setzt werden. Dieser Berichtigungsbetrag muß unter

Berücksichtigung der in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet werden.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Differenzierung
der Berichtigung gemäß ihrer Bestimmung erforderlich
machen.

Die Berichtigung muß gleichzeitig mit der Erstattung
und nach dem gleichen Verfahren festgesetzt werden; sie
kann zwischenzeitlich abgeändert werden.

Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, daß
der Berichtigungsbetrag entsprechend dem Anhang dieser
Verordnung festgesetzt werden muß.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstat-
tungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
genannten Erzeugnisse mit Ausnahme von Malz zu
berichtigen sind, ist im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24.5.1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der bei der Erstattung
für Getreide anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1)
Laufender

Monat
5

1. Term.

6

2. Term.

7

3. Term.

8

4. Term.

9

5. Term.

10

6. Term.

11

1001 10 00 9200        
1001 10 00 9400 01 0 0 0 –1,00 –2,00  
1001 90 91 9000        
1001 90 99 9000 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1002 00 00 9000 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1003 00 10 9000        
1003 00 90 9000 03 0 –35,00 –35,00 –35,00 –35,00  

02 0 –10,00 –10,00 –10,00 –10,00  
1004 00 00 9200        
1004 00 00 9400 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1005 10 90 9000        
1005 90 00 9000 04 0 0 0 0 0  

02 0 –1,00 –2,00 –3,00 –3,00  
1007 00 90 9000        
1008 20 00 9000        
1101 00 11 9000        
1101 00 15 9100 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1101 00 15 9130 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1101 00 15 9150 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1101 00 15 9170 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1101 00 15 9180 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1101 00 15 9190        
1101 00 90 9000        
1102 10 00 9500 01 0 0 0 0 0  
1102 10 00 9700        
1102 10 00 9900        
1103 11 10 9200 01 0 –10,00 –10,00 –10,00 –10,00  
1103 11 10 9400 01 0 –10,00 –10,00 –10,00 –10,00  
1103 11 10 9900        
1103 11 90 9200 01 0 0 –10,00 –10,00 –10,00  
1103 11 90 9800        

(1) Folgende Bestimmungen sind vorgesehen:
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 Vereinigte Staaten, Kanada und Mexiko,
04 Schweiz, Liechtenstein und Slowenien.

NB: Die Zonen sind diejenigen, die in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission (ABl. L 214 vom 30.7.1992,
S. 20) bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 913/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere
auf Artikel 7a Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 7a
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 777/87 des Rates (3),
zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Öster-
reichs, Finnlands und Schwedens, wurde festgelegt, unter
welchen Umständen Ankäufe von Butter und Mager-
milchpulver ausgesetzt und danach wieder aufgenommen
und welche alternativen Maßnahmen im Fall der Ausset-
zung getroffen werden können.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1547/87 der Kommis-
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1802/95 (5), wurden die Kriterien bestimmt, nach denen
der Ankauf von Butter durch Ausschreibung in einem
Mitgliedstaat oder, was das Vereinigte Königreich und die
Bundesrepublik Deutschland angeht, in einer Region
eröffnet bzw. ausgesetzt wird.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 798/1999 der Kommis-
sion (6) wurde dieser Ankauf in bestimmten Mitglied-
staaten ausgesetzt. Aus den Angaben über die Marktpreise

geht hervor, daß die Bedingung von Artikel 1 Absatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 1547/87 in Deutschland,
Finnland, Italien, Irland, Nordirland, Spanien, den
Niederlanden und Portugal nicht mehr erfüllt ist. Das
Verzeichnis der Mitgliedstaaten, in denen diese Ausset-
zung gilt, ist deshalb anzupassen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
777/87 vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschrei-
bung wird in Belgien, Dänemark, Griechenland, Frank-
reich, Luxemburg, Österreich, Schweden und Großbritan-
nien ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 798/1999 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 78 vom 20.3.1987, S. 10.
(4) ABl. L 144 vom 4.6.1987, S. 12.
(5) ABl. L 174 vom 26.7.1995, S. 27.
(6) ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 7.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 914/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 202. Sonder-
ausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung

(EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere
auf Artikel 7a Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung eingegangenen
Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett mit einem
Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder es wird der
Ausschreibung nicht stattgegeben. Die Bestimmungssi-
cherheit muß entsprechend festgesetzt werden.

In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 202.
Sonderausschreibung werden die Höchstbeihilfe und die
Bestimmungssicherheit wie folgt festgesetzt:

 Höchstbeihilfe: 117 EUR/100 kg,

 Bestimmungssicherheit: 129 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 45 vom 21.2.1990, S. 8.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 915/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbe-
träge für Rahm, Butter und Butterfett für die 30. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere
auf Artikel 6 Absätze 3 und 6 und Artikel 12 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 494/1999 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung eingegangenen
Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter sowie ein
Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und Butterfett fest-

gesetzt, oder es wird beschlossen, der Ausschreibung
keine Folge zu leisten. Der genannte Mindestverkaufs-
preis und der betreffende Beihilfehöchstbetrag können je
nach Verwendungszweck, Milchfettgehalt der Butter und
Verarbeitungsweise differenziert werden. Die Höhe der
Verarbeitungssicherheit(en) ist entsprechend festzulegen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 30. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Daueraus-
schreibung sind die Beihilfehöchstbeträge sowie die
Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3.
(4) ABl. L 59 vom 6.3.1999, S. 17.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission 30. April 1999 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für
Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 30. Einzelausschrei-

bung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest-
verkaufs- Butter

In unverändertem
Zustand    

preis A 82 %
Butterfett    

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand    

Butterfett    

Butter A 82 % 95 91  91

Beihilfe-
Butter : 82 %  88  88

höchstbetrag
Butterfett 117 113 117 

Rahm   40 38

Butter 105   
Verar-

beitungs- Butterfett 129  129 
sicherheit

Rahm   44 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 916/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der
Dauerausschreibung nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durchgeführten

238. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1587/96 (2), insbeson-
dere auf Artikel 7a Absatz 1 erster Unterabsatz und
Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 der
Kommission vom 5. Juni 1987 über den Ankauf von
Butter durch die Interventionsstellen im Ausschreibungs-
verfahren (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 124/1999 (4), wird unter Berücksichtigung der bei
einer Einzelausschreibung erhaltenen Angebote nach
Maßgabe des geltenden Interventionspreises ein Höchst-

ankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die Ausschrei-
bung aufzuheben.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durch-
geführte 238. Einzelausschreibung, für die die Angebots-
frist am 27. April 1999 abgelaufen ist, wird der
Höchstankaufspreis auf 295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 146 vom 6.6.1987, S. 27.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 917/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem lang-
körnigem Reis im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß Verordnung

(EG) Nr. 2566/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2566/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die im Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
langkörnigem Reis des KN-Codes 1006 30 67 nach
gewissen Drittländern wird im Rahmen der in der
Verordnung (EG) Nr. 2566/98 genannten Ausschreibung
anhand der vom 26. bis zum 29. April 1999 eingereichten
Angebote auf 330,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 49.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 918/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Rundkornreis und geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang

mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2565/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorga-
nisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2565/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
mittelkörnigem Rundkornreis und geschliffenem Lang-
kornreis A nach gewissen europäischen Drittländern wird
im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 2565/98
genannten Ausschreibung anhand der vom 26. bis zum
29. April 1999 eingereichten Angebote auf 175,00 EUR/t
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 46.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 919/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Rundkornreis und geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang

mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2564/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2564/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
mittelkörnigem Rundkornreis und geschliffenem Lang-
kornreis A nach gewissen Drittländern wird im Rahmen
der in der Verordnung (EG) Nr. 2564/98 genannten
Ausschreibung anhand der vom 26. bis zum 29. April
1999 eingereichten Angebote auf 150,00 EUR/t festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 43.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 920/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
rundkörnigem Reis im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der

Verordnung (EG) Nr. 770/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 770/1999 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
rundkörnigem Reis nach gewissen Drittländern wird im
Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 770/1999
genannten Ausschreibung anhand der vom 26. bis zum
29. April 1999 eingereichten Angebote auf 200,00 EUR/t
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 100 vom 15.4.1999, S. 14.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 921/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

mit Sondermaßnahmen für die Verteilung von aus dem Markt genommenem
Obst und Gemüse an die Kosovo-Flüchtlinge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates
vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 857/1999 (2), insbesondere auf
Artikel 30 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 659/97 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 729/1999 (4), wurden Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96
hinsichtlich der Interventionsregelung für Obst
und Gemüse und insbesondere der kostenlosen
Verteilung von aus dem Markt genommenen
Erzeugnissen als humanitäre Hilfe außerhalb der
Gemeinschaft festgelegt.

(2) Gemäß Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 16 Absatz
2 der genannten Verordnung muß eine Reihe von
Bedingungen erfüllt sowie eine Entscheidung der
Kommission ergangen sein, bevor eine kostenlose
Verteilungsaktion außerhalb der Gemeinschaft
durchgeführt werden kann.

(3) Für die Kosovo-Flüchtlinge und die Familien, die
diese Flüchtlinge aufnehmen, ist eine schnelle
Nahrungsmittelhilfe dringend notwendig.

(4) Um die Hilfe für diese Menschen zu beschleu-
nigen, sollten bis auf weiteres Ausnahmen von
einigen der Bestimmungen des Artikels 14 Absatz

3 und des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 659/97 gemacht werden.

(5) Es sind die Gebiete festzulegen, für die diese
Ausnahmen gelten.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen
Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
Verwaltungsausschusses für frisches Obst und
Gemüse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 3 und Artikel
16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/97 gelten nicht
für die kostenlose Verteilung von Lebensmitteln an die
Kosovo-Flüchtlinge und ihre Aufnahmefamilien im
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Jugoslavien (Serbien
und Montenegro), Albaniens, der Ehemaligen Jugoslawi-
schen Republik Mazedonien, Bosnien-Herzegowinas,
Bulgariens und Rumäniens.

Für diese Maßnahmen der kostenlosen Verteilung über-
mitteln die Mitgliedstaaten der Kommission:

 am ersten Arbeitstag jedes Monats die Angaben
gemäß Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 659/97
für die abgeschlossenen Maßnahmen;

 eine Abschrift der Notifizierung an den UN/FAO-
Ausschuß für den Absatz von Überschüssen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1.
(2) ABl. L 108 vom 27.4.1999, S. 7.
(3) ABl. L 100 vom 17.4.1997, S. 22.
(4) ABl. L 93 vom 8.4.1999, S. 11.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 922/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2479/96 mit Durchführungsbestim-
mungen zu der bei der Einfuhr von Beerenfrüchten aus Estland, Lettland und
Litauen geltenden Mindestpreisregelung und zur Festsetzung der Einfuhr-

mindestpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1926/96 des Rates
vom 7. Oktober 1996 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse und über die autonome,
befristete Anpassung bestimmter Zugeständnisse für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse gemäß dem Abkommen über
Freihandel und Handelsfragen mit Estland, Lettland und
Litauen im Anschluß an das in den multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossene
Übereinkommen über die Landwirtschaft (1), insbesondere
auf Artikel 5,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Gemäß dem Anhang zu den Anhängen Ia und Ib, dem
Anhang zu Anhang IIb und dem Anhang zu Anhang IIIa
der Verordnung (EG) Nr. 1926/96 werden die Mindestein-
fuhrpreise für jedes Wirtschaftsjahr festgesetzt. In Anhang
II der Verordnung (EG) Nr. 2479/96 der Kommission (2),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 844/
98 (3), wurden diese Preise für das Wirtschaftsjahr 1998/

1999 festgesetzt. Es ist daher zweckmäßig, die Mindest-
einfuhrpreise für das Wirtschaftsjahr 1999/2000 festzu-
setzen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2479/96 erhält
folgende Fassung:

„Artikel 2

Für das Wirtschaftsjahr 1999/2000 gelten die in
Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Mindest-
einfuhrpreise.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 254 vom 8.10.1996, S. 1.
(2) ABl. L 335 vom 24.12.1996, S. 25.
(3) ABl. L 120 vom 23.4.1998, S. 11.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 923/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von bestimmten Milcher-
zeugnissen in Form von nicht unter Anhang II des Vertrages fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere
auf Artikel 17 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 kann der Unterschied zwischen den Preisen, die
im internationalen Handel für die in Artikel 1 Buch-
staben a), b), c), d), e) und g) dieser Verordnung aufge-
führten Erzeugnisse gelten, und den Preisen in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden. In der Verordnung (EG) Nr. 1222/
94 der Kommission vom 30. Mai 1994 zur Festlegung der
gemeinsamen Verfahren bei der Regelung zur Gewährung
von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur Festset-
zung des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaft-
liche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang II
des Vertrages fallenden Waren ausgeführt werden (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1352/
98 (4), sind diejenigen Erzeugnisse bezeichnet, für die bei
ihrer Ausfuhr in Form von im Anhang der Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 aufgeführten Waren ein Erstattungs-
satz festgesetzt werden muß.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der Verord-
nung (EG) Nr. 1222/94 muß der Erstattungssatz für jeden
Monat für je 100 kg der betreffenden Grunderzeugnisse
festgesetzt werden.

In Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1222/94
ist vorgesehen, daß bei der Festsetzung des Erstattungs-
satzes die Erstattungen bei der Erzeugung, Beihilfen oder
sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung  wenn solche
bestehen  berücksichtigt werden müssen, die in bezug
auf die Grunderzeugnisse des Anhangs A dieser Verord-
nung oder die ihnen gleichgestellten Erzeugnisse
aufgrund der Verordnung über die gemeinsame Markt-

organisation auf dem betreffenden Sektor in allen
Mitgliedstaaten angewandt werden.

Gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 wird für Magermilch, die in der Gemeinschaft
hergestellt worden ist und zu Kasein verarbeitet wird, eine
Beihilfe gewährt, wenn die Milch und das daraus herge-
stellte Kasein bestimmten Bedingungen entsprechen, die
in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 987/68 des Rates
vom 15. Juli 1968 zur Festlegung der Grundregeln für die
Gewährung einer Beihilfe für Magermilch, die zu Kasein
und Kaseinaten verarbeitet worden ist (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1435/90 (6), festgelegt
sind.

Die Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommission vom
15. Dezember 1997 über den Verkauf von Billigbutter
und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm, Butter und
Butterfett für die Herstellung von Backwaren, Speiseeis
und anderen Lebensmitteln (7) gestattet, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 494/1999 (8), Butter und
Rahm zu herabgesetzten Preisen an Industriezweige zu
liefern, die bestimmte Waren herstellen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

1. Die Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im
Sinne des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1222/94
und des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68, die
in Form von im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 genannten Waren ausgeführt werden, werden
entsprechend dem Anhang festgesetzt.

2. Für die im vorstehenden Absatz genannten und
nicht im Anhang aufgeführten Erzeugnisse wird kein
Erstattungssatz festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13. (5) ABl. L 169 vom 18.7.1968, S. 6.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21. (6) ABl. L 138 vom 31.5.1990, S. 8.
(3) ABl. L 136 vom 31.5.1994, S. 5. (7) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3.
(4) ABl. L 184 vom 27.6.1998, S. 25. (8) ABl. L 59 vom 6.3.1999, S. 17.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999.

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der Erstattungssätze
bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang II des

Vertrages fallenden Waren

(EUR/100 kg)

KN-Code Warenbezeichnung Erstattungssätze

ex 0402 10 19 Milch, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form,
ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem
Fettgehalt von weniger als 1,5 GHT (PG 2):

a) bei Ausfuhr von Waren des KN-Codes 3501 

b) bei Ausfuhr anderer Waren 90,00

ex 0402 21 19 Milch, in Pulverform oder in anderer fester Form, ohne Zusatz
von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt
von 26 GHT (PG 3):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 2571/97 hergestellte verbilligte Butter oder
Sahne in Form von PG 3 gleichgestellten Erzeugnissen
enthalten 85,94

b) bei der Ausfuhr anderer Waren 120,00

ex 0405 10 Butter, mit einem Fettgehalt von 82 Gewichtshundertteilen
(PG 6):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die Billigbutter oder Rahm
enthalten und die unter den in der Verordnung (EWG) Nr.
2571/97 vorgesehenen Bedingungen hergestellt sind 61,00

b) bei der Ausfuhr von Waren des KN-Codes 2106 90 98 mit
einem Milchfettgehalt von 40 GHT oder mehr 177,25

c) bei der Ausfuhr anderer Waren 170,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 924/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse des
Zuckersektors in Form von nicht unter Anhang II des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1599/96 (2), insbesondere auf Artikel 17
Absatz 5 Buchstabe a) und Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1785/81 kann der Unterschied zwischen den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 Absatz 1
unter den Buchstaben a), c), d), f), g) und h) genannten
Erzeugnisse und den Preisen in der Gemeinschaft durch
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden,
wenn diese Erzeugnisse in Form von Waren, die im
Anhang dieser Verordnung verzeichnet sind, ausgeführt
werden. In der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 der
Kommission vom 30. Mai 1994 zur Festlegung der
gemeinsamen Durchführungsvorschriften für die Gewäh-
rung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur Fest-
setzung des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse die in Form von nicht unter
Anhang II des Vertrages fallenden Waren ausgeführt
werden (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1909/97 (4), sind die Erzeugnisse bezeichnet, für die
ein Erstattungssatz bei der Ausfuhr in Form von im
Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 aufge-
führten Waren festgesetzt werden muß.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1222/
94 muß der Erstattungssatz für je 100 kg jedes erwähnten
Grunderzeugnisses für jeden Monat festgesetzt werden.

Gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 sowie Artikel 11 des im Rahmen der multilate-
ralen Verhandlungen der Uruguay-Runde abgeschlos-
senen Landwirtschaftsübereinkommens darf die bei der
Ausfuhr eines in einer Ware enthaltenen Erzeugnisse
gewährte Erstattung die Erstattung für das in verarbei-
tetem Zustand ausgeführte Erzeugnis nicht übersteigen.

Die in dieser Verordnung festgelegten Erstattungen
können im voraus festgelegt werden. Die Marktlage der
kommenden Monate läßt sich im Augenblick nicht
vorhersehen.

Die Verpflichtungen hinsichtlich der Erstattungen für die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Waren außerhalb des Geltungsbereichs von Anhang II
des Vertrags enthalten sind, könnten in Frage gestellt
werden, wenn hohe Erstattungssätze im voraus festgelegt
werden. Infolgedessen sind Vorkehrungen gegen solche
Situationen zu ergreifen, ohne daß dadurch der Abschluß
langfristiger Verträge verhindert wird. Die Festlegung
eines Erstattungssatzes im Hinblick auf die vorzeitige
Festsetzung von Erstattungen trägt zur Verwirklichung
dieser Ziele bei.

Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr.
1222/94 sieht vor, daß falls der Nachweis gemäß Artikel 4
Absatz 5 Buchstabe a) der genannten Verordnung nicht
erbracht wird, für die Ausfuhr ein verminderter Erstat-
tungssatz gilt. Dieser berücksichtigt den Betrag der
Produktionserstattung, der zum vermuteten Zeitpunkt der
Herstellung der Waren gemäß Verordnung (EWG) Nr.
1010/86 des Rates (5), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1126/96 der Kommission (2), auf das verar-
beitete Grunderzeugnis anzuwenden war.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im Sinne
des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 und des
Artikels 1 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81, die in Form von in Anhang I der Verordnung
(EWG) Nr. 1785/81 genannten Waren ausgeführt werden,
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.(1) ABl. L 177 vom 1.7.1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3.6.1998, S. 38.
(3) ABl. L 136 vom 31.5.1994, S. 5.
(4) ABl. L 184 vom 27.6.1998, S. 25. (5) ABl. L 94 vom 9.4.1986, S. 9.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999.

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. April 1999 zur Festsetzung der Erstattungssätze
bei der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in Form von nicht unter Anhang

II des Vertrags fallenden Waren

Erstattungssätze in EUR/100 kg
Erzeugnis bei Festlegung der Erstat-

tungen im voraus in den anderen Fällen

Weißzucker:

 gemäß Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b) der
Verordnung (EG) Nr. 1222/94

5,79 8,38

 in allen anderen Fällen 49,35 51,94
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 26. April 1999

zur Änderung des Beschlusses 88/591/EGKS, EWG, Euratom zur Errichtung eines
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, durch die es dem

Gericht ermöglicht werden soll, als Einzelrichter zu entscheiden

(1999/291/EG, EGKS, Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 168a,

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbesondere
auf Artikel 32d,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 140a,

auf Antrag des Gerichtshofs,

nach Stellungnahme der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Seit der Schaffung des Gerichts erster Instanz hat
dessen Arbeitsbelastung erheblich zugenommen;
ein weiterer beträchtlicher Anstieg wird sich aus
den Rechtsstreitigkeiten betreffend die Rechte des
geistigen Eigentums und insbesondere aus der
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemein-
schaftsmarke (2) ergeben.

(2) Um das Gericht in die Lage zu versetzen, diesen
Anstieg zu bewältigen, sind, bevor eine Erhöhung
der Zahl der Mitglieder des Gerichts in Betracht
gezogen wird, sämtliche Möglichkeiten auszu-

schöpfen, um die Effizienz der Arbeit des Gerichts
in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung zu
verbessern.

(3) Die in den nationalen Rechtsordnungen verschie-
dener Mitgliedstaaten gewonnenen Erfahrungen
zeigen, daß es in einer Reihe von Fällen weder die
Natur der aufgeworfenen rechtlichen oder tatsäch-
lichen Fragen noch die Bedeutung der Rechtssa-
chen, noch andere besondere Umstände rechtfer-
tigen, daß die Rechtssache in erster Instanz von
einem Richterkollegium entschieden wird; durch
die Übertragung der Zuständigkeit für die
Entscheidung bestimmter Rechtssachen auf einen
Einzelrichter kann die Zahl der von einem Gericht
entschiedenen Rechtssachen beträchtlich gesteigert
werden.

(4) Auch bei bestimmten beim Gericht erster Instanz
anhängigen Rechtssachen rechtfertigen es weder
deren rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeit
noch deren Bedeutung, noch irgendein besonderer
Umstand, daß diese Rechtssachen von drei Rich-
tern entschieden werden.

(5) Der Beschluß 88/591/EGKS, EWG, Euratom des
Rates vom 24. Oktober 1988 zur Errichtung eines
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemein-
schaften (3) ist daher entsprechend zu ändern 

(1) ABl. C 328 vom 26.10.1998, S. 167. (3) ABl. L 319 vom 25.11.1988, S. 1. Beschluß zuletzt geändert
durch die Beitrittsakte von 1994.(2) ABl. L 11 vom 14.1.1994, S. 1.
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BESCHLIESST:

Artikel 1

In Artikel 2 Absatz 4 des Beschlusses 88/591/EGKS, EWG, Euratom werden in Satz 3
nach dem Wort „Vollsitzungen“ die Worte „oder als Einzelrichter“ eingefügt.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am fünfzehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Geschehen zu Luxemburg am 26. April 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. FISCHER
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 29. April 1999

zur Änderung der Entscheidung 1999/212/EG mit Schutzmaßnahmen gegen die
Einschleppung des Maul- und Klauenseuchevirus aus Algerien, Marokko und

Tunesien ins Hoheitsgebiet der Gemeinschaft

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1118)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(1999/292/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18.
Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die
Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemein-
schaft eingeführten Erzeugnissen (1), insbesondere auf
Artikel 22 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In den Tierbeständen Algeriens, Marokkos und
Tunesiens sind Ausbrüche von Maul- und Klauen-
seuche bestätigt worden. Die Kommission hat
daraufhin die Entscheidung 1999/212/EG (2) mit
Schutzmaßnahmen gegen die Einschleppung des
Maul- und Klauenseuchevirus aus Algerien,
Marokko und Tunesien ins Hoheitsgebiet der
Gemeinschaft erlassen.

(2) Gemäß Artikel 4 der genannten Entscheidung
müssen die Maßnahmen im Lichte der Seu-
chenentwicklung überprüft werden.

(3) Angesichts der Seuchenlage in den betroffenen
Drittländern ist eine Aufhebung der Maßnahmen

nicht möglich. Die Geltungsdauer der Maßnahmen
ist daher um drei Monate zu verlängern.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen
Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
Ständigen Veterinärausschusses 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 4 der Entscheidung 1999/212/EG der
Kommission wird das Datum „30. April 1999“ durch das
Datum „31. Juli 1999“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 29. April 1999.

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9.
(2) ABl. L 74 vom 19.3.1999, S. 29.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 29. April 1999

mit Maßnahmen zum Schutz gegen das Katarrhalfieber des Schafs (Bluetongue)
in bestimmten Teilen Griechenlands

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1119)

(Nur der griechische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(1999/293/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom
26. Juni 1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und
tierzüchterischen Kontrollen im innergemeinschaftlichen
Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im
Hinblick auf den Binnenmarkt (1), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 92/118/EWG (2), insbesondere auf Artikel
10 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember
1998 sind auf den griechischen Inseln Rhodos, Kos
und Leros in den Verwaltungsbezirken Dodekanes
und Samos Fälle von Bluetongue gemeldet worden.

(2) Die griechischen Behörden haben Dringlichkeits-
maßnahmen getroffen, und die Gemeinschaft hat
mit Entscheidung 1999/221/EG der Kommis-
sion (3) eine entsprechende Finanzhilfe gewährt.

(3) Es empfiehlt sich, die in Artikel 3 der Entschei-
dung 1999/221/EG vorgesehenen Maßnahmen zur
Regelung der Verbringung lebender Tiere der
seuchenempfänglichen Arten und bestimmter tieri-
scher Erzeugnisse innerhalb der betreffenden
Regionen zu verlängern.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen
Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
Ständigen Veterinärausschusses 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Griechenland verbietet die Verbringung von Tieren der
für Bluetongue empfänglichen Arten, ihres Spermas, ihrer
Eizellen und Embryonen aus den Verwaltungsbezirken
Dodekanes und Samos.

Griechenland trägt dafür Sorge, daß jede Verbringung von
Tieren der für Bluetongue empfänglichen Arten inner-
halb der Verwaltungsbezirke Dodekanes und Samos nur
mit entsprechender Genehmigung der zuständigen Vete-
rinärbehörden erfolgt.

Artikel 2

Diese Entscheidung wird alle zwei Monate überprüft. Sie
gilt bis 1. Februar 2000.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an Griechenland gerichtet.

Brüssel, den 29. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(2) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(3) ABl. L 82 vom 26.3.1999, S. 44.
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(Zwischen Mitgliedstaaten unterzeichnete Verträge)

Information über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Amsterdam

Der am 2. Oktober 1997 in Amsterdam unterzeichnete Vertrag von Amsterdam zur
Änderung des Vertrags über die Europäischen Union, der Verträge zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte (1) ist
entsprechend seinem Artikel 14 Absatz 2 am heutigen 1. Mai 1999 in Kraft getreten, da
die letzte Ratifikationsurkunde am 30. März 1999 hinterlegt worden ist.

Nachstehend der Stand der Erklärungen zur Anerkennung der Zuständigkeit des Gerichts-
hofs der Europäischen Gemeinschaften für Vorabentscheidungen über die Gültigkeit und
die Auslegung der in Artikel 35 des Vertrags über die Europäische Union genannten
Rechtsakte:

 Das Königreich Spanien hat erklärt, daß es die Zuständigkeit des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 35 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a)
anerkennt;

 das Königreich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, die Griechische Republik,
die Italienische Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das Königreich der Nieder-
lande, die Republik Österreich, die Portugiesische Republik, die Republik Finnland
und das Königreich Schweden haben erklärt, daß sie die Zuständigkeit des Gerichts-
hofs der Europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 35 Absatz 2 und Absatz 3
Buchstabe b) anerkennen;

 bei der Abgabe der vorstehend genannten Erklärungen haben sich das Königreich
Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, das Königreich Spanien, die Italienische
Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das Königreich der Niederlande und die
Republik Österreich das Recht vorbehalten, in ihr innerstaatliches Recht Vorschriften
aufzunehmen, wonach ein innerstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht
mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können,
verpflichtet ist, die Sache dem Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen, wenn eine
Frage zu entscheiden ist, die sich in einem schwebenden Verfahren stellt und die sich
auf die Gültigkeit oder die Auslegung eines Rechtsaktes nach Artikel 35 Absatz 1
bezieht.

(1) ABl. C 340 vom 10.11.1997, S. 1.
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